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1. Vertraulichkeitsverpflichtung von Mitgliedern der btS – Life Sciences 

Studierendeninitiative e. V. 

Personenbezogene Daten, also alle Informationen, die sich auf einen benannten oder 

identifizierbaren Menschen beziehen, dürfen nicht unbefugt erhoben, genutzt, weitergegeben 

oder sonst verarbeitet werden. Ich verpflichte mich, personenbezogene Daten vertraulich zu 

behandeln und ausschließlich für btS-Zwecke zu verarbeiten.  

Verstöße gegen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) können nach Art. 83 DS-GVO, §§ 42 und 43 BDSG und 

anderen Gesetzen für den Verantwortlichen des Verstoßes mit Geldbuße bis zu 20.000.000 EUR, 

Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Gesetzliche Folge von Verstößen gegen meine 

Vertraulichkeitsverpflichtung können auch Schadensersatzansprüche der Personen, auf die die 

Daten sich beziehen, gegen mich persönlich sein, für die ich unter Umständen unbeschränkt mit 

meinem gesamten Vermögen und ohne Möglichkeit einer Restschuldbefreiung in einem 

Insolvenzverfahren hafte. 

 

Die Verpflichtung gilt auch nach Ende der Mitgliedschaft weiter.  

 

Hiermit verpflichte ich mich zur Einhaltung der vorgenannten Regelungen zur Vertraulichkeit. 

 

Hiermit bestätige ich, ein Exemplar dieser Vertraulichkeitsverpflichtung und des zugehörigen 

Merkblatts erhalten zu haben. 
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2. Merkblatt zur Vertraulichkeitsverpflichtung 

Im Folgenden möchten wir Dir einen Überblick über die Begrifflichkeiten und über die 

maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften verschaffen. Die Darstellung erfolgt exemplarisch und 

ist keineswegs vollständig. Weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen 

erhältst Du bei der AG Datenschutz. 

 

1. Begrifflichkeiten 
 

Die Datenschutzgesetze regeln den Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung. 

Irrelevant ist dabei, ob diese Daten „digital“ (in Datenbanken, Dateien, IT-Systemen/-

Applikationen etc.) oder „analog“ (Karteikarten, Akten etc.) verarbeitet werden. 

 

1.1 Personenbezogene Daten 
 

„Personenbezogene Daten“ (Art. 4 Nr. 1 DSGVO, § 3 Abs. 1 BDSG) sind alle Informationen, die 

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene 

Person") beziehen.  

Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 

identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.   

Grundsätzlich sind Daten über Unternehmen keine personenbezogenen Daten. Daten von 

Einzelgewerbetreibenden, Freiberuflern oder der sog. EinMann GmbH sind personenbezogen, 

wenn der Personenbezug auf die dahinterstehende Person durchschlägt. Im Zweifel wird vom 

Vorliegen des Personenbezugs ausgegangen. Frage bei Unsicherheiten immer gerne bei der AG 

Datenschutz nach, wie Du mit den Daten umgehen sollst. 

 

1.2 Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 

Eine „Verarbeitung“ von personenbezogenen Daten ist gem. Art 4 Nr. 2 DSGVO jeder mit oder 

ohne Hilfe automatisiertes Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 

Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 

Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 

oder die Vernichtung. 
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2. Maßgebliche Vorschriften 
 

Die im Folgenden aufgeführten Vorschriften sind nicht abschließend und in Auszügen 

wiedergegeben. Sie enthalten vor allem Vorschriften, die im Rahmen dieser 

Verpflichtungserklärung genannt werden und sonst besonders zu beachten sind. 

Art. 4 DSGVO - Begriffsbestimmungen  

 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:  

 

(1) „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind; 

(2) „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 

Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; […] 

 

Art. 82 DSGVO - Haftung und Recht auf Schadenersatz 

 

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder 

immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den 

Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

(2) Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch 

eine nicht dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Ein 

Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, 

wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus dieser 

Verordnung nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten 

Anweisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese 

Anweisungen gehandelt hat. 

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 

befreit, wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der 

Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 
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(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein 

Verantwortlicher als auch ein Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt und 

sind sie gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die Verarbeitung verursachten 

Schaden verantwortlich, so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für 

den gesamten Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für die betroffene Person 

sichergestellt ist. 

(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 vollständigen 

Schadenersatz für den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter berechtigt, von den übrigen an derselben Verarbeitung beteiligten für 

die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil des 

Schadenersatzes zurückzufordern, der unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen 

ihrem Anteil an der Verantwortung für den Schaden entspricht. 

(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf Schadenersatz sind die 

Gerichte zu befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats zuständig sind. 

 

Art. 83 DSGVO - Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 

 

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem 

Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem 

Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von 

Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der 

Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem 

Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs 

oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der 

Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 

Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen 

Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 
 

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 

Berücksichtigung der von ihnen gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen 

und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 
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h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob 

und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 
 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand 

angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden; 
 

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten 

Zertifizierungsverfahren nach Artikel 42 und 
 

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 

unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder 

vermiedene Verluste. 

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 

verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere 

Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den 

Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 10.000.000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2% 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs 

verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 

11, 25 bis 39, 42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs 

verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die 

Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 
 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland 

oder an eine internationale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 

Kapitels IX erlassen wurden; 
 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen 

Beschränkung oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen 

Artikel 58 Absatz 1. 
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(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 

werden im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu  

20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit 

erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, 

welcher der Beträge höher ist. 

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann 

jeder Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen 

Behörden und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen 

sind, Geldbußen verhängt werden können. 

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel 

muss angemessenen Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der 

Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und 

ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen. 

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel so 

angewandt werden, dass die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege 

geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, wobei sicherzustellen 

ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die von 

Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die verhängten 

Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die 

Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle 

späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften. 

 

Art. 84 DSGVO Sanktionen 

 

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über andere Sanktionen für Verstöße gegen diese 

Verordnung – insbesondere für Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen 

– fest und treffen alle zu deren Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Diese Sanktionen 

müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die 

er aufgrund von Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser 

Vorschriften mit. 

 

§ 42 BDSG Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht 

allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne 

hierzu berechtigt zu sein, 

a) einem Dritten übermittelt oder 
 

b) auf andere Art und Weise zugänglich macht und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
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(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 

a) ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
 

b) durch unrichtige Angaben erschleicht und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht 

handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. 

 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 

Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 

nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen 

den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der 

Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen 

oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 


